RzF

Rechtsprechung
zur Flurbereinigung

RzF - 73 - zu § 138 Abs. 1 Satz 2 FlurbG

RzF - 73 - zu § 138 Abs. 1 Satz 2 FlurbG

Flurbereinigungsgericht Mannheim, Urteil vom 06.06.1977 - VIl 159/77 = RdL 1977 S. 294

Leitsatze

1 Bei notwendigen Streitgenossen genlgt es, wenn das Vorverfahren in der Person eines
. Streitgenossen erfullt wird.

Aus den Grunden

Die Zulassigkeit der Klage der Klagerin Nr. 2) scheitert nicht etwa daran, daR das Vorverfahren nur in der
Person des Klagers Nr. 1), nicht auch in ihrer Person durchgefihrt wurde. Denn die Klager sind, da ein in
ihrem Gesamtgut befindliches Grundstick im Streit steht, notwendige Streitgenossen. Bei notwendigen
Streitgenossen gentigt es aber, wenn das Vorverfahren in der Person eines Streitgenossen erfullt wird (vgl.
BVerwG DOV 1970, 248).

Ausgabe: 22.05.2026 Seite 1 von 1



	RzF - 73 - zu § 138 Abs. 1 Satz 2 FlurbG
	Leitsätze
	Aus den Gründen


